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Aktenzeichen

153 I – 15. 13

bei Antwort bi t te angeben

Bearbeiter/in

Frau Börger

Durchwahl

02381 272-4915

Dienstgebäude und

Lieferanschrif t:

Heßlerstraße 53

59065 Hamm

Telefon 02381 272-0

Telefax 02381 272-518

verwal tung@olg-

ham m.nrw.de

Internet:

www.olg-hamm.nrw.de

Öffentliche 

Verkehrsmit tel:

ab Hbf. mi t  Linie 6 oder  

33

bis Haltestelle

Widumstraße /OLG



Elektronische Post

Herrn
Aras Abbasi 

Ihr  Schreiben  vom  1 5 . 07 .2 0 1 5  be tr.  u.a .  „Auskunf t  nach  de m  
Informa tionsfreihei tsgese tz  NRW “

Sehr geehrter Herr Abbasi, 

mi t  Ihrem o.g. Schreiben begehren Sie eine Mit teilung, ob Entscheidungen des  
Oberlandesgerichts  Hamm  bezüglich  der  Anfertigung  von  Kopien  bzw. 
Ablichtungen  von  Standesamt-Sammelakten  vorliegen  und  bit ten  um  
Übersendung der Aktenzeichen und Daten auf elektronischem Weg. 

Hierzu  erlaube  ich  mir  den  Hinweis,  dass das  Informationsfreiheitsgesetz  des  
Landes  NRW  (IFG  NRW)  Bürgerinnen  und  Bürgern  innerhalb  der  
Verwaltungstätigkeit  der  Behörden  einen  grundsätzlich  freien  Zugang  zu  
Informationen, die dort  in Schrif t-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder  
auf  sonstigen  Informationsträgern  vorhanden  sind ,  gewährt,  vgl.  §§ 1,2,3  IFG 
NRW. 

Gemäß  §  2  IFG  NRW  gilt  dieses  Gesetz  für  die  Verwaltungstätigkeit  der  
Behörden,  Einrichtungen  und  sonstigen  öffentlichen  Stellen  des  Landes,  der  
Gemeinden  und  Gemeindeverbände  sowie  der  sonstigen  der  Aufsicht  des  
Landes  unterstehenden  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechts  und  
deren  Vereinigung.  Für  den  Landtag  und  für  die  Gerichte  sowie  für  Behörden  
der  Staatsanwaltschaft  gil t  dieses  Gesetz,  soweit  sie  Verwaltungsaufgaben  
wahrnehmen. 
Die  von  Ihnen  begehrten  Informationen  betreffen  allerdings ausschließlich  die  
Rechtsprechung,  die  gemäß § 2  II 1  IFG NRW nicht  in  den  Anwendungsbereich  
des Gesetzes fäll t. 
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Ich  habe  Ihren  Antrag  daher  an  das  für  die  Verwaltung  der  
Rechtsprechungsdatenbank zuständige Fachdezernat  zur Prüfung und weiteren  
Veranlassung weitergelei tet. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Dr. Flüchter
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